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Stand 29.01.2009

Erlauterungen
zur Einkommenserklarung des Ehegatten der/des Auszubildenden
oder des Vaters und der Mutter der/des Auszubildenden
— Formblatt 3 —

Erklarungspflicht:

Die Beantwortung der Fragen ist, soweit nichts anderes angegeben ist, zur Durchfiihrung des Bundesausbildungsférderungs-
gesetzes (BAfOG) erforderlich (§ 67a Zehntes Buch Sozialgesetzbuch, § 46 Abs. 3 BAf6G, § 4 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz).
Sie sind nach dem BAf6G zur Auskunft verpflichtet (§ 47 Abs. 4 BAf6G in Verbindung mit § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch).
Kommen Sie dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, so kann die Leistung von Ausbildungsférderung nach dem BAf6G versagt oder
entzogen werden (8§ 66 Erstes Buch Sozialgesetzbuch).

Ersatzpflicht:

Haben Sie die Leistung von Ausbildungsférderung an die/den Auszubildende/n dadurch herbeigefiihrt,

- dass Sie vorséatzlich oder fahrlassig falsche oder unvollstdndige Angaben gemacht haben

oder

- dass Sie Anderungen in den Verhéltnissen, die fiir die Leistung von Ausbildungsférderung erheblich sind oder (iber die von Ihnen
im Zusammenhang mit der

Leistung von Ausbildungsforderung Erklarungen abgegeben worden sind, nicht unverziiglich mitgeteilt (8 60 Abs. 1 Nr. 2 des Ersten
Buches Sozialgesetzbuch)

__haben,

so haben Sie den Betrag, der nach dem BAf6G der/dem Auszubildenden als Férderungsbetrag zu Unrecht geleistet worden ist,
verzinst zu ersetzen.

Datenschutz:
Die Daten werden maschinell verarbeitet und gespeichert. Uber Art und Umfang der iiber Sie gespeicherten Daten kénnen Sie
Auskunft verlangen.

Besonderheit:

Fur jeden Elternteil mit eigenem Einkommen ist eine eigene Erklérung erforderlich. Ein Elternteil ohne Einkommen kann an
Stelle einer eigenen Erklarung die Zusatzerklarung auf Seite 4 abgeben. Der Ehegatte der/des Auszubildenden muss ebenfalls
eine eigene Erklarung abgeben. Bitte fullen Sie das Formblatt sorgféltig, vollstandig und gut lesbar aus. Beachten Sie bitte die
nachfolgenden Hinweise und flgen Sie die erforderlichen Belege und Nachweise im Original oder in Kopie bei. Bei
Kontoausziigen kénnen die Angaben, die fir die Entscheidung Uber den Antrag nicht erforderlich sind, von Ihnen geschwarzt.

Sollen Angaben Uber Ihr Einkommen nicht in den Bewilligungsbescheid aufgenommen werden, so teilen Sie
dies dem Amt fur Ausbildungsférderung unter Angabe von Griinden schriftlich mit. Dieses Formblatt kdnnen
Sie auch getrennt vom Antrag der/des Auszubildenden dem Amt fiir Ausbildungsférderung unmittelbar
Ubersenden. Es muss dann unbedingt die Forderungsnummer oder einen Hinweis auf die Ausbildungsstéatte/
Fachrichtung enthalten.

Was Sie beim Ausfillen beachten miissen:

Zeile 4

Wenn Sie als Ehegatte der/des Auszubildenden von ihr/ihm dauernd getrennt leben, sind Einkommensangaben nicht erforderlich.
__Vater und Mutter: gemeint ist hier der leibliche oder Adoptivelternteil.

Zeile 5
Der Bewilligungszeitraum ist in der Regel das Schul- oder Studienjahr.

Zeile 9
Verwenden Sie bei einer Anschrift im Ausland nur die fiir den auslandischen Staat international gebrauchlichen Buchstaben (z.B.
NL fiir Niederlande, A fiir Osterreich).

Zeilen 12 bis 32
Die Antragstellerin/Den Antragsteller und Zivil- und Wehrdienstleistende bitte nicht eintragen. Folgende Kinder bitte angeben:
Eheliche, fiir ehelich erklarte, an Kindes Statt angenommene und nichteheliche Kinder.

Achtung !

Bei Nichtbeachtung sind nachteilige Auswirkungen auf die Forderungshdhe mdglich:

Soweit im Zeitpunkt der Abgabe der Erklarung eines der hier aufgefiihrten Kinder noch nicht in einer Ausbildung steht, der Beginn
der Ausbildung aber bereits abzusehen ist, teilen Sie dies dem Amt fur Ausbildungsférderung bitte formlos mit. Beendet ein Kind im
Laufe des Bewilligungszeitraums die Ausbildung, so teilen Sie bitte den Zeitpunkt des Ausbildungsendes mit; dabei ist auch
anzugeben, ob und welche weitere Ausbildung das Kind in dem verbleibenden Bewilligungszeitraum aufnimmt und in welcher Hohe
es wahrend dieser Zeit eigenes Einkommen erzielt.
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Zeile 24

Geben Sie bitte folgende Ausbildungsstattenarten an: Grundschule/Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, Gesamtschule,
Berufsfachschule, Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt oder
Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt oder Fachschulklassen, deren Besuch
eine abgeschlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt oder Fachschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene
Berufsausbildung voraussetzt oder Abendhauptschule, Berufsaufbauschule, Abendrealschule, Abendgymnasium, Kolleg oder
Hoéhere Fachschule, Akademie, Hochschule.

Zeile 31

Einnahmen sind z.B. Ausbildungsvergltung, Einnahmen aus einem Arbeitsverhaltnis, aus Ferien- oder Gelegenheitsarbeit,
Unterhaltsleistungen, soweit sie nicht vom erklarenden Elternteil selbst erbracht werden (z.B. Unterhaltsleistungen nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz).

Zeile 34
Ihnen gegeniber nicht unterhaltsberechtigt sind Verwandte in der Seitenlinie wie Geschwister, Onkel und Schwiegereltern.

Zeile 46 und 47

Beginnt der Bewilligungszeitraum z.B. im Jahr 2009, so ist als vorletztes Kalenderjahr das Kalenderjahr 2007 mafigebend. Beginnt
der Bewilligungszeitraum

z. B. im Jahr 2010, so ist als vorletztes Kalenderjahr das Kalenderjahr 2008 mafigebend.

Zeile 51
Wenn Sie als Arbeitnehmer/in auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht befreit sind, fiigen Sie bitte einen Nachweis bei.

Zeilen 53 bis 55

Ihr Einkommen weisen Sie bitte durch einen endgiiltigen oder unter dem Vorbehalt der Nachpriifung ergangenen Steuerbescheid
nach. Wenn noch kein Steuerbescheid ergangen ist, legen Sie bitte hilfsweise die abgegebene Steuererklarung vor.

Haben Sie auch noch keine Steuererklarung abgegeben, so legen Sie bitte den letzten Steuerbescheid vor.

Zeile 60

Wenn Sie weder zur Einkommensteuer veranlagt werden, noch eine Veranlagung beantragt haben (s. Zeilen 53 - 55), geben Sie
bitte Ihre Einkilinfte aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstandiger Arbeit, Kapitalvermégen, Vermietung
und Verpachtung, sonstige Einkilnfte im Sinne des§ 22 EStG und lhre Einnahmen aus nichtselbstandiger Arbeit an.

Zeile 61
Bitte legen Sie eine Bescheinigung des Arbeitgebers Uber die Bruttoeinnahmen vor. Zu den "Einkiinften aus Kapitalvermdgen"
legen Sie bitte die Steuerbescheinigung Ihrer Bank vor.

Zeile 62

Bitte geben Sie auslandische Einnahmen nur an, soweit sie nicht im Einkommensteuerbescheid enthalten sind. Bitte legen Sie
Verdienstnachweise vor.

Weisen Sie bitte etwaige Uber den steuerlichen Pauschbetrag hinausgehende Werbungskosten gesondert nach.

Zeile 64

Einnahmen nach dem Auslandstatigkeitserlass werden der Besteuerung nicht unterzogen, sind aber Einnahmen im Sinne des
Bundesausbildungsforderungsgesetzes.

Zeile 66

Zu den Renten gehdéren Erwerbsminderungsrente, Altersruhegeld einschlieRlich Rententeile nach dem Hinterbliebenen- und
Erziehungszeitengesetz, Witwenrenten, Renten aus einer landwirtschaftlichen Alterskasse, Renten nach dem
Kiinstlerversicherungsgesetz, Arzteversorgungen, Lebensversicherungen auf Rentenbasis, Firmenrenten und Betrége aus
Zusatzversorgungskassen (z.B. Leistungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander - VBL -) sowie Unfallrenten aus
einer gesetzlichen oder privaten Unfallversicherung, jeweils einschlieflich etwaiger Kinderzuschiisse und Kinderzulagen. Hierzu
gehdren weiterhin Versorgungsrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Gesetzen, die das BVG flir anwendbar
erklaren, und Renten nach §§ 31 bis 34 Bundesentschadigungsgesetz ohne Grundrente bzw. eines der Grundrente nach dem BVG
entsprechenden Betrages und ohne Schwerstbeschadigtenzulage, Zulage fiir fremde Fiihrung, Pauschbetrage fir Kleider- und
Wascheverschlei® und Pflegezulage. Gesetze, die das BVG fiir anwendbar erklaren, sind:

das Soldatenversorgungsgesetz (§ 80), Zivildienstgesetz (§ 47), Bundesgrenzschutzgesetz (§ 59 Abs. 1), Haftlingshilfegesetz (§§ 4
und 5), Gesetz Uber die Unterhaltsbeihilfe flir Angehérige von Kriegsgefangenen (§ 3), Gesetz zu Art. 131 Grundgesetz (§§ 66 und
66a), Gesetz zur Einfiihrung des Bundesversorgungsgesetzes im Saarland (§ 5), Gesetz Gber das Zivilschutzkorps (§ 46) in
Verbindung mit dem Soldatenversorgungsgesetz (§ 80), Bundes-Seuchengesetz (§ 51), Infektionsschutzgesetz (§ 60), Gesetz liber
die Entschadigung fir Opfer von Gewalttaten (§ 1).

Zeile 71
Geben Sie hier bitte Unterhaltsleistungen an, die Sie als geschiedener oder dauernd getrennt lebender Elternteil der/des
Auszubildenden von einem Ehegatten erhalten, der nicht in Eltern-/Kind-Beziehung zur/zum Auszubildenden steht.

Zeilen 82 bis 84
Geben Sie bitte die Einnahmen nach der BAf6G-Einkommensverordnung an, die nicht in den Zeilen 73 bis 81 aufgefiihrt sind.
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Zusammenstellung aller Einnahmen nach der BAf6G-Einkommensverordnung:
Als Einnahmen, die zur Deckung des Lebensbedarfs bestimmt sind, gelten folgende Leistungen:

I. Leistungen der sozialen Sicherung
1. nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB Ill) Entgeltersatzleistungen (§ 116), Winterausfallgeld (§ 214),
Uberbriickungsgeld (§ 57) abziiglich der pauschalierten Sozialversicherungsbeitrige, Eingliederungshilfe (§ 418);

2. nach dem Finften, Sechsten und Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB V, SGB VI, SGB VIlI), der Reichsversicherungsordnung
(RVO), dem Gesetz Uber die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG), dem Zweiten Gesetz Uiber die Versicherung der
Landwirte (KVLG-1989), dem Mutterschutzgesetz (MuSchG), dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Krankengeld (8§
44 ff. SGB V, 88 12 ff. KVLG 1989), Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse zur Erstattung des Verdienstausfalls bei Téatigkeiten
als Haushaltshilfe im Krankheitsfall des Versicherten (8 38 Abs. 4 SGB V), Mutterschaftsgeld (88 200 ff. RVO, §8 29 ff. KVLG, § 13
MuSchG) und Zuschuss zum Mutterschaftsgeld (8§ 14 MuSchG), soweit sie das Erziehungsgeld nach dem
Bundeserziehungsgeldgesetz oder das nach § 10 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes anrechnungsfreie Elterngeld oder
vergleichbare Leistungen der Lander ubersteigen, Verletztengeld (88 45 ff. SGB VII), Ubergangsgeld (88 49 ff. SGB VII, §§ 20 ff.
SGB Vi), Elterngeld (§ 2 BEEG), soweit es die nach § 10 BEEG anrechnungsfreien Betrage tbersteigt;

3. nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz fur anwendbar erklaren,
Versorgungskrankengeld (§ 16 BVG), Ubergangsgeld (§ 26a Abs. 1 BVG), Unterhaltsbeihilfe, wenn der Berechtigte nicht in einer
Rehabilitationseinrichtung untergebracht ist (§ 26a Abs. 5 BVG), laufende erganzende Hilfe zum Lebensunterhalt, soweit sie
aufRerhalb von Anstalten, Heimen und gleichartigen Einrichtungen fir Angehérige im Sinne des § 25 Abs. 3 Nr. 2 des
Bundesausbildungsférderungsgesetzes (BAf6G) geleistet wird, die mit dem Einkommensbezieher nicht in Haushaltsgemeinschaft
leben (§ 27a BVG);

4. nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG), dem Reparationsschddengesetz (RepG) und dem Fliichtlingshilfegesetz (FIUHG)
jeweils der halbe Betrag der Unterhaltshilfe (8§88 261 bis 278a LAG), Unterhaltsbeihilfe (8§ 10 des Vierzehnten Gesetzes zur
Anderung des Lastenausgleichsgesetzes), Beihilfe zum Lebensunterhalt (88 301 bis 301b LAG), Unterhaltshilfe und
Unterhaltsbeihilfe (88 44, 45 RepG), Beihilfe zum Lebensunterhalt (88 12 bis 15 FIGHG);

5. nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, soweit sie nicht zum Ausgleich fur den Wehrdienst des Auszubildenden geleistet werden,
allgemeinen Leistungen (8 5), Einzelleistungen (8 6), Leistungen fur grundwehrdienstleistende Sanitatsoffiziere (§ 12a) und
Verdienstausfallentschadigungen (8 13 Abs. 1, § 13a); Entsprechendes gilt fir gleichartige Leistungen nach § 78 des
Zivildienstgesetzes und § 59 des Bundesgrenzschutzgesetzes vom 18. August 1972 (BGBI. | S. 1834), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 19. Oktober 1994 (BGBI. | S. 2978) geéndert worden ist;

6. nach dem Beamtenversorgungsgesetz Ubergangsgeld (§ 47);
7. nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Unterhaltsleistung (88 1 ff.);

8. Anpassungsgeld nach den Richtlinien Uber die Gewéhrung von Anpassungsgeld an Arbeithehmer des Steinkohlenbergbaus vom
13. Dezember 1971 (BAnz. Nr. 233 vom 15. Dezember 1971), zuletzt geandert am 16. Juni 1983 (BAnz. S. 5901);

9. Leistungen aufgrund der Richtlinie tber die Gewéahrung von Beihilfen flur Arbeitnehmer der Eisen- und Stahlindustrie, die von
MafRnahmen im Sinne des Artikels 56 § 2 Buchstabe b des Montanunionvertrages betroffen werden, vom 25. Mérz 1998 (BAnz. S.
4951);

10. nach dem Soldatenversorgungsgesetz Ubergangsgeld (§ 37), Arbeitslosenbeihilfe (§ 86a Abs. 1);

11. Vorruhestandsgeld nach der Verordnung Uber die Gewéhrung von Vorruhestandsgeld vom 8. Februar 1990 (GBI. | Nr. 7 S. 42),
die gemaR Anlage Il Kapitel VIIl Sachgebiet E Abschnitt Il Nr. 5 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 und Artikel 4 Nr. 13
der Vereinbarung vom 18. September 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 1990 (BGBI. 1990 Il S.
885, 1210, 1243) mit MaRgaben weitergilt;

12. Ubergangsleistungen nach § 3 Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) vom 31. Oktober 1997 (BGBI. | S. 2623).
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Il. Weitere Einnahmen

1. nach dem Wehrsoldgesetz (Geld- und Sachbeziige), Wehrsold (8 2), Verpflegung (§ 3), Unterkunft (§ 4); Entsprechendes gilt fir
gleichartige Leistungen (Geld- und Sachbeziige) nach 8§ 35 des Zivildienstgesetzes, § 59 des Bundesgrenzschutzgesetzes (siehe
oben unter Ziffer | Nr. 5) sowie fur Angehdrige der Vollzugspolizei und der Berufsfeuerwehr;

2. Vorruhestandsbeziige und diesen gleichstehende Leistungen, soweit sie steuerfrei sind; hierzu z&hlt auch das Ausgleichsgeld
nach dem Gesetz zur

Forderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstéatigkeit (FELEG) vom 21. Februar 1989 (BGBI. | S. 233), soweit es die
Summe des nach § 3 Nr. 27 des Einkommensteuergesetzes (EStG) steuerfreien Betrages nicht tGbersteigt;

3. Aufstockungsbetrége nach dem Altersteilzeitgesetz (8 3 Abs. 1 Buchstabe a) sowie die Zuschlage, die versicherungsfrei
Beschaftigte im Sinne des § 27 Abs. 1 bis 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zur Aufstockung der Bezlige bei Altersteilzeit
nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen erhalten;

4. Abfindungen nach § 3 Nr. 9 des Einkommensteuergesetzes;

5. Leistungen, die in Erfillung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht erbracht werden, mit Ausnahme der Leistungen der Eltern der/
des Auszubildenden und ihres/seines Ehegatten;

6. Leistungen nach § 9 Abs. 1 des Anspruchs- und Anwartschaftsiberfuhrungsgesetzes.

lll. Elnnahmen bei Auslandstatigkeit

1. Bezuge der Bediensteten internationaler und zwischenstaatlicher Organisationen und Institutionen sowie Bezuge diplomatischer
und konsularischer Vertreter fremder Machte und der ihnen zugewiesenen Bediensteten, soweit diese von der Steuerpflicht befreit
sind;

2. nach dem Bundesbesoldungsgesetz Auslandszuschlag nach (§ 55 Abs. 1 bis 4) mit 10 vom Hundert des Betrages,
Auslandskinderzuschlag nach § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 mit 50 vom Hundert des Betrages, Auslandskinderzuschlag nach § 56 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 mit 80 vom Hundert des Betrages; Entsprechendes gilt fir vergleichbare Bezilige von Personen, die im 6ffentlichen
Interesse nach aulRerhalb des Geltungsbereichs des Bundesausbildungsférderungsgesetzes entsandt, vermittelt oder dort
beschéftigt sind.

Zeile 85 - 86
Geben Sie bitte Einnahmen z.B. der Stiftung Deutsche Sporthilfe an.

Ergdnzender Hinweis - bitte unbedingt beachten:

Wenn Sie Uber die Einkommensverhaltnisse lhrer Eltern oder eines Elternteils keine Unterlagen vorlegen kénnen, informieren
Sie uns bitte sofort dartiber und teilen uns die Griinde dafir mit.

lhr Amt fur Ausbildungsférderung
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Textfeld
Ergänzender Hinweis - bitte unbedingt beachten:

Wenn Sie über die Einkommensverhältnisse Ihrer Eltern oder eines Elternteils keine Unterlagen vorlegen können, informieren Sie uns bitte sofort darüber und teilen uns die Gründe dafür mit.

Ihr Amt für Ausbildungsförderung
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